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"COMPENDIOSER EXTRACT BETREFFENDT DASS FRAUWEN CLOSTER MÜNSTER-
LINGEN"

Nach demme Zue den Leydigen Zeiten dess Abfahls [ - erste Anzeichen
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der Reformation lassen sich in Münsterlingen schon 1527 feststel-
len - ] auch das Gottshauss Münsterlingen so wol m Geistlichem alss

Zeitlichem in sehr üblen , undt Verwirten Standt gerathen , also dass

die Frauwen [ =Schwestern ] theils auss dem Gotshaus Gelübt =brüchig ent-

loffen , theils in der . . . Sect [ von Ulrich Zwingli ] verkhert in dem

Gotshaus verharret , den Gottsdienst gar undt gantz underlassen , Prae-

dicanten [ - von 1526 bis 1561 war Melchior Egli Prädikant von Münster¬

lingen und wohnte teilweise im Kloster - ] undt andere reformierte hin¬

eingezogen , mit einem wort alless under übersieh gangen , da auch ein

Herr Bischoff Zue Constantz [ - von 1496 bis 1529 und von 1531 bis 1532

war dies Hugo von Hohenlandenberg , von 1529 bis 1531 war dies Baltha¬

sar Märklin , von 1532 bis 1537 war dies Johann V. von Lupfen und von

1538 bis 1549 Johann VI . von Wetza - ] alss Visitator disen Uebelen nit

nur nit gestürt , sonderen so gar dises Gottshauses in so betrüebtem

Zuestandt nichts angenommen , villweniger etwan eine Trost = undt hilff-

reiche handt gebotten ( Wie in underschidlichen Schreiben so wol an ei¬

nen Herren Bischoff Zue Constanz , als einen H . Praelaten Zue Einsied-

len [ - von 1544 bis 1569 Joachim Eichhorn - ] von den . . . [ im Thurgau]

Regierenden [ V kath . ] Ohrten abgeloffen , Zue läsen ist ) haben die

Lobl . Regierendt Ohrt [ =Schirmorte ] auss höchst =preysswürdigem Eyffer

sich dises Gottshauses angenommen , mit Unveränderlichem Vorsatz disen

Ueblen Zue steüren , dass Gottshauss widerumb in guete Disciplin Zue

bringen , Undt den underlassnen Gottesdienst wiederumb einzuefüeh-
ren.

Demme Zuefolg hochermelte Lobi . [V kath . ] Ohrt Lucern , Ury , Schweitz,

Underwalden , Zug [ als Schirmorte sowie kath . ? ] Glaruss A° 1549 Verord¬

net , dass drey Clost erfrauwen von [ dem Frauenkloster ] Engelberg , Mag¬

dalena Petrin [ =Peter] , Anna Schäelin [ =Schüelin ] [beide ] von Ury ge-
3

bürtig , undt Margaretha am Biel [ =Ambühl ] von Underwalden , dass

Gottshaus Münsterlingen besitzen , undt den Gottsdienst versehen sol-
ten.

A . ° 1551 Verabscheideten die Vorermelte Lobl . Ohrt Zue Baden ^ , dass

gleichwohlen Vorhäro die Vorsteherin Zue Münsterlingen eine Probstin

St . Augustins , oder etwan auch eine Priorin St . Dominici Ordenss gewe¬

sen , so solle dannoch ietzige Vorsteherin [Magdalena Peter ] dess Or¬

dens dess hl . Benedicti sein , undt eine Abbtissin geheissen wer¬
den .

Anno 1553 Jst widerumb Zue Baden [ an der Jahrrechnung ] ^ verabscheidet

worden , dass ein Herr von Einsidlen über das Gottshaus Münsterlingen

Visitator sein solle . Diser Abscheidt ist alsobaldt , dem H . Praelaten

Zue Einsidlen Abbt Joachim notificiert undt überbracht worden , mit

pitt , dass Er sich diser Zue mahlen Ehr undt Bürde undernemmen wolle.

Auff weichess von Ermeltem H . Praelaten geantwortet , dass Er sich kei-
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ness wegss ent sch Uesen könte seine Schultern diserem Joch Zue under-

werffen auss vilen erheblich = undt tringenden Ursachen , absonderlich

da ein H . Bischoff Zue Constantz [ - von 1548 bis 1561 war dies Chri¬

stoph Metzler von Andelberg - ] sich scharpf widersetzen undt wehren
wurde.

Auff dise empfangene antwort Verfertigten die [ V] Löbliche Regierende

[kath . ] Ohrt ein Schreiben an H . Bischoff Zue Constantz A . ° 1554 in

welchem sye noch genuegsamb vorbrachten Gründt - undt Ursachen ihre Ca-

tholisch =eif frige intention dargethan , alss welche sye Unumbgänglich

veranlasset , ia bezwungen habe dem Gottshauss Münsterlingen , in er-

manglung aller gebührenden Auffsicht undt hilff einess H . Bischoffen,

kräftigist vorzuesähen , wie Sye dan in dem Werck selbsten verordnet,

weilen die Frauwen Zue Münsterlingen von dem Gottshauss abgetretten,

dass andere des H . Benedicti Ordens dahin , wie auch ein Herr von Ein-

sidlen Jhnen Zue einem Ordenlichen Visitatore solten gesetzt werden:

Jedoch wolle ein herr von Einsidlen ohne nachlassung dess H . Bischoffs

hierin keiness wegss bewilligen , bitten hiermit Jhne sich seines

Rächte , wan Er auch eines habe , sich Zue verziehen , undt dise r höchst¬

notwendigen Verordnung keine hinderung Zue machen.

Auff dise folgte in eben selbigem Jahr [ 1554 ] den 6 . . . [ kath . ] Ohrten

[V plus kath . GL] von herren Bischoff ein antwort , dass Er des Gotts-

hauses Münsterlingen Ordinarius seye , wolle also nit hoffen , Er hierin

etwas solte bekrenckt oder vernachtheiliget werden , schlagte ihnen das
Rächt vor.

Jn gleichem beschwerte sich H . Bischoff in einem Schreiben an H . Prae-

laten Zue Einsiedlen , treüwete mitt befelch , dass Er sich gegen Mün¬

sterlingen nichtss underfangen solte . Er erhielte aber von einem Her¬

ren Praelaten Zue Einsidlen ein antwort , wie das Er sich der Sachen

nichts annemme , noch einmisdhe , Ueberlasse alles den Lobl . Regierenden
Ohrten.

Anno 1554 den 4 . ten Junij erscheinte der Anwaldt einer von den Lobl.

Ohrten Neüw eingesetzten Abbtissin Zue Münsterlingen [Magdalena Pe-

ter ] vor den Ehrengesanten [ der Jahrrechnung ] Zue Baden mitt be¬

richt , das ein Herr von Einsidlen die Visitation des Gottshauses Mün¬

sterlingen nit wolle annemmen , ess sye dan sach das der Bischoff sich

seiner Gerächtigkheit Verzeyhe.

Auff dises anbringen schreibten die Lobl . [ kath . ] Ohrt nachmahlen an

H . Bischoff , das Er , weilen die vorgehendte Bischoff ein schlächtess

auffsähen auff bemeltess Gottsshauss gehebt , cedieren wolle.

Alsobaldt schickte Herr Bischoff auch seinen anwalt nacher Baden [ an

obgenannte Jahrrechnung ] , welcher die Babstliche Bullen so [ Bischof]

Hugoni [ von Hohenlandenberg ] [ vor 1532 ] ertheilt worden , Vorgelegt,

krafft dero Er Vermeine , dass ein Herr Bischoff Zue Constantz rächt-



94/117
«

massiger Visitator dess Gottshauses Münsterlingen undt ohne rächt Zue-
weichen nit gesinnet seye.
Hierauff erfolgte Jhme die Antwort von seithen der H.H. Ehrengesanten
das der verstandt der Bullen so weit , alss Jhne Herr Bischoff verstehe
undt ausdeüte , nit gelange : Zue demme haben Sye einen Pergamentenen
Brieff schon über 200 Jahr alt , abgelesen , welcher einhalte , das in
gemeltem Closter auch St . Benedicti Orden gewesen ; hiermit bleiben sye
fest auff dem abgefassten Entschluss : Also dass nun mehr die Junge
Frauwen Zue Münsterlingen nacher Einsidlen sollen gesant werden , all-
dorten von H. Praelaten nach St . Benedicti Orden geweylet [ l ] Zue wer¬
den .
Gleiches inhaltss schreibten gleich darauff die Lobl . [ kath.
Schirm - ] Ohrt einem H. Praelaten Zue Einsidlen , mit Vermelden , wass
seithero undt entschwüschen Jhnen undt Herren Bischoff wegen Münster¬
lingen verloffen , ersuochen Jhne auch , Er wolle die Junge Frauwen , wan
sye nacher Einsidlen kommen werden , weylen ; mit verheissung Jhne gegen
dem Pabst [ Julius III . ] undt anderen Ohrten Zue Versprechen , Verrai-
ten , wie auch vor allen kosten undt schaden Zue enthalten.
Weilen aber H. Praelat von Einsidlen sich nachmahlen beschwert erzei-

gete , absonderlich wegen Herren Bischoff Zue Constantz , alss haben die
. . . [ Schirm - ] Ohrt disess Geschäfft durch H. Nuntium Octavianum [délia
Rovere ] an ihr Päpstl . Heiligkeit gelangen lassen mitt allen Umbstän-
den . Eben dises thate auch die Neüwerwölte Abbtissin Magdalena mit Jh-
rem Convent Zue Münsterlingen , alss welche die Obsicht über selbigess
Gottshauss keinesswegss annemmen wolten Ess währe dan mit allen Ge¬
rächtes undt Geistlichen Sachen einem Herren Praelaten Zue Einsidlen

underworffen ; Auff dises anhalten befähle Jhr Päpstl . Heyligkheit sei¬
nem Nuntio sich der Sach Zue informieren , undt wo sye dergestalten be-
stelt wäre , wie Er berichtet , dem Pitt undt anhalten der [besagten]
Lobl . Ohrten gemäss selbige Zue schlichten undt Zueenden.
Alss nun H. Nuntius Octavianus den befelch Jhr Päpstlichen Heyligkheit
nachkommen , undt selbsten bezeüget hatte , das allem deme also seye:
Jst Er Zue dem Schluss geschritten , in welchem Er den Orden S . Augu¬
stini Zue Münsterlingen ab , hergegen St . Benedicti Zue gesprochen,
Magdalenam Petrin (welche die Ohrt eingesezet ) für eine Abbtissin con-
firmiert , undt bestättet , selbige mitt ihrem Gottshaus einem Herren
Praelaten Zue Einsidlen undt seinen Nachkhommen quo ad Jurisdictiona-
lia et spiritualia so wol Gerächtigkheit en , alss Geistliche Sachen be¬
treff endt Zue ewigen Zeiten Undterwürffig gemachet : Wie solchess al¬
less weitleüffig in der dessentwegen [ 1555 ?] Verfertigten Bulle Zue
ersähen ist.
Ueber dass haben auch die Siben [ im Thurgau ] Regierende Lobl . Ohrt
[VIII Alte Orte ausg . BE] A . ° 1555 Uhrkundet , Erstlich da dass Gotts-
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hauss Münsterlingen im Geistlichen undt Zeitlichen in ahgang kommen,
haben sye der mehrentheil Ohrten solches widerumb besetzt.
Anderenss , weylen die Bischöff von Constanz schlechtenss auffsähen
darüber gehabt , seye der Herr von Einsidlen Zue einem Visitator von
Jhnen mehrentheil Ohrten verordnet worden.

Drittens , so habe demnach Abbt Joachim ohne bewilligung Päpstlicher
Heyligkheit , solches nit annemmen wollen ; darauff Jhro Heyligkeit,
welchen sye der mehrentheil Ohrten durch Herren Nuntium Octavianum
hierumben ersuocht , bemelten herren von Einsidlen undt dessen Nach-

khommen , Zue einem Visitator Lauth gegebener Bullen , bestäti¬
get .
Viertens , undt so darüber ein Herr von Einsidlen undt sein Nachkhommen
mittler Zeit diser sach und Ambtss wegen von denen Bischof fen Zue Con-
stantz , oder anderen in kosten oder schaden gebracht undt Geworffen
wurden , Versprächen Sye einem H. von Einsidlen und seinen Nachkommen,
an statt undt auss befelch Jhrer Herren undt Oberen , von allem schaden
Zue schirmen , undt Zuentheben.
Fünfftenss , so möge auch ein Herr von Einsidlen die Cösten , so Er des
Gottshauss Münsterlingen wegen leide , bey dessen Einkhommen widerumb
einziechen.
Auff dise Bullen hin hatt Villermelter Herr Praelat Joachim von Ein¬

sidlen in seinem undt seiner Nachkommen Namen Münsterlingen in Posses
genommen , selbigem dergestalten vorgestanden , dass Ess biss Zue
letschteren Jüngsten Jahren allzeit so wol das Geistlich = alss Zeitli¬
che betreffendt in erwünschtem standt gewesen , also zwar das ess auch
von etwelchen H.H. Praelaten anderen Frauwen Clösteren für einen Spie¬
gel undt Nach folg ist vorgestellet worden.
Form dess Eydts , so ein Erwölte Abbtissin Zue Münsterlingen [ - seit
1688 war dies Maria Theresia von Barquer -J einem Herren Praelaten von
Einsidlen vor der Benediction leisten thuet.

Jch NN. dess Gottshauses Münsterlingen Abbtissin Versprich vor Gott,
undt seinen Heyligen , wie auch vor diser Allgemeiner Versamblung der
Schwesteren , Getreüw undt würdige Underthänigkheit , gehörsamme undt
Ehrbeweysung Meiner Mueter der Kirchen Einsidlen , undt Eüwer Furstl.
Gnaden Meinem Herren , undt gedachter Kirchen Abbten , undt deroselben
Nachkommen nach Ordnung der Geistlichen Gesätzen , und wie solchess be-
filcht die Unzerbrüchliche Authoritet dess Päbstlichen Stuels . ”

1 ) Vorliegendes Dokument dürfte deshalb aus dem Jahre 1692 stammen , weil
damals das Kloster Münsterlingen mit seinem Visitator , Abt Raphael Gott¬
rau von Einsiedeln , im streit lag . Der Statthalter von Zug , Beat Kaspar
Zurlauben , aus dessen Besitz vermutlich dieser Extrakt stammt , setzte
sich in der Folge vehement für die Rechte der Abtei Einsiedeln ein , s.
etwa AH 92/139 sowie spez . AH 78/100.

2 ) s . Thurgovia Sacra III 265 3 ) s . Helvetia /sacra III/ 1 , 1873



4) Aus den gedruckten EA geht nicht hervor , welche konkrete Tagsatzung ge¬
meint ist.

5 ) s . EA IV 1 e , 1248 (Nr . 393 ) , spez . 1260 dd . Stadt und Amt Zug war dabei
nicht durch den allenfalls in Frage kommenden Anton II . Zurlauben ver¬
treten.

6) In Helvetia Sacra III/l , 1878 werden die Amtsdaten von Magdalena Peter
mit 1549 bis 1611 angegeben . Offiziell wurde diese aber erst , wie hier
in AH 94/117 weiter unten erwähnt , 1554 zur Aebtissin gewählt.

7) s . EA IV 1 e , 931 (Nr . 312 ) , spez . 933 f . Stadt und Amt Zug war an die¬
ser Jahrrechnung durch Kaspar Stöcker vertreten.

Blatt 290 und 291 r leerAH 94 , 286 - 291
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